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Vermerk über die 

 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und die 

 Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 

Hinweis: Die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden wiederholt. Die im Rahmen der ersten förmlichen Beteiligung eingegangenen Anregungen werden in 

die Abwägung eingestellt, sofern sie nicht im Zeitraum der wiederholten Offenlage erneut eingegangen sind. 

Die Abwägung und Beschlussfassung der Stellungnahmen zum frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB ist in 

der Sitzung des Verbandsgemeinderates Gau-Algesheim am 08.02.2022 erfolgt. Sofern Anregungen, Hinweise oder Bedenken aus dem frühzeiti-

gen Beteiligungsverfahren in der Offenlage wiederholt wurden, werden die dort gefassten Abwägungsvorschläge und Beschlussvorlagen nach-

richtlich aufgeführt. Diese Texte werden in der Schriftart Times New Roman und kursiv dargestellt. 

 

1. Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Beteiligungszeitraum erste Offenlage gemäß § 4 Abs. 2 BauGB:  09.03.2022 bis einschließlich 15.04.2022 

Eingegangene Stellungnahmen:       14 

Wiederholung der Offenlage gemäß § 4 Abs. 2 BauGB im Zeitraum:  08.07.2022 bis einschließlich 08.08.2022 

Eingegangene Stellungnahmen:       12 

Nr. Einwender Schreiben vom 
Eingang am  

abwägungsrelevante 
Anregungen 

nicht berührt / ohne 
abwägungsrelevante 
Anregungen/ 

1.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr vom 18.03.2022 
am 18.03.2022 

vom 21.07.2022 
am 21.07.2022 

 X 
 

X 

2.  Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz vom 21.04.2022 
am 22.04.2022 

 X 

3.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 
Landesarchäologie 

vom 21.04.2022 
am 21.04.2022 

X 
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Nr. Einwender Schreiben vom 
Eingang am  

abwägungsrelevante 
Anregungen 

nicht berührt / ohne 
abwägungsrelevante 
Anregungen/ 

vom 12.07.2022 
am 12.07.2022 

X 

4.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 
Landesdenkmalpflege 

vom 06.04.2022 
am 06.04.2022 

vom 05.08.2022 
am 05.08.2022 

X 
 

X 

 

5.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz 

vom 12.04.2022 
am 12.04.2022 

vom 05.08.2022 
am 05.08.2022 

X 
 

X 

 

6.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht 

vom 07.04.2022 
am 07.04.2022 

 X 

7.  Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, Rheinhessen-Nahe-Hunsrück vom 11.04.2022 
am 13.04.2022 

vom 19.07.2022 
am 20.07.2022 

 X 
 

X 

8.  Landesbetrieb Mobilität Worms vom 21.04.2022 
am 23.04.2022 

vom 02.08.2022 
am 05.08.2022 

 X 
 

X 

9.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz vom 06.04.2022 
am 06.04.2022 

vom 11.08.2022 
am 12.08.2022 

X 
 

X 

 

10.  Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung vom 25.07.2022 
am 25.07.2022 

 X 
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Nr. Einwender Schreiben vom 
Eingang am  

abwägungsrelevante 
Anregungen 

nicht berührt / ohne 
abwägungsrelevante 
Anregungen/ 

11.  Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 12.05.2022 
am 12.05.2022 

vom 22.07.2022 
am 22.07.2022 

X 
 

X 

 

12.  Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein vom 07.04.2022 
am 12.04.2022 

 X 

13.  Abwasserzweckverband „Untere Selz“ vom 14.04.2022 
am 14.04.2022 

vom 21.07.2022 
am 21.07.2022 

 X 
 

X 

14.  Deutsche Bahn AG vom 06.04.2022 
am 06.04.2022 

vom 19.07.2022 
am 19.07.2022 

X 
 

X 

 

15.  Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH vom 07.04.2022 
am 11.04.2022 

vom 29.07.2022 
am 01.08.2022 

 X 
 

X 
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Lfd. 
Nr. 

Einwender Kurzinhalt der Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 

3. Generaldirektion Kultu-
relles Erbe Rheinland-
Pfalz, Direktion Lan-
desarchäologie Mainz 

 Hinweis, dass aus dem Areal archäologische Funde 

bekannt sind und es sich somit um eine archäologi-

sche Verdachtsfläche handelt. 

 Empfehlung einer geomagnetischen Voruntersu-

chung. 

Es wurden geomagnetische Voruntersuchungen 

vom Sachverständigenbüro A.E.G.I.S - Archäolo-

gische Dokumentation Patrick Mertl für eine ca. 

1,7 ha große Teilfläche des Plangebiets durchge-

führt. Im Messbild ergaben sich vereinzelt Hin-

weise auf mögliche archäologische Befunde, die 

jedoch aufgrund der vielen umliegenden Störun-

gen nur bedingt aussagekräftig sind. In den Par-

zellen 73 und 74 ließen sich größere Anomalien 

beobachten, die in ihrer Funktion und Datierung 

unklar sind. Im Anschluss an die Baufeldfreima-

chung werden vor Baubeginn die bisher nicht un-

tersuchten Flächen des Plangebiets in einer Grö-

ßenordnung von ca. 3,3 ha mittels geomagneti-

scher Prospektion untersucht. Es wird empfohlen, 

die Flächen, auf denen sich im Rahmen der 

durchgeführten Prospektion größere Anomalien 

beobachten lassen, durch weitere Baggersonda-

gen zu untersuchen. 

kein Beschluss erforderlich 

 Hinweise zum Umgang mit möglichen archäologi-

schen Befunden. 

Entsprechende Hinweise zum Umgang mit mögli-

chen archäologischen Befunden sind in den textli-

chen Hinweisen zum Bebauungsplan unter Punkt 

3.1 „Archäologische Bodenfunde“ enthalten. 

kein Beschluss erforderlich 

 Hinweis, dass der Beginn der Erdarbeiten vier Wo-

chen im Voraus schriftlich oder per E-Mail bei der 

GDKE Landesarchäologie Mainz anzuzeigen ist. 

Der Hinweis wird im Umweltbericht in Kapitel 

8.4.8 „Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige 

Sachgüter“ redaktionell ergänzt. 

kein Beschluss erforderlich 

 Empfehlung, die geomagnetische Untersuchung 
zu vervollständigen und klärende Baggersonda-
gen im Bereich der Anomalien in Abstimmung 
mit der GDKE durchzuführen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ist 
jedoch nicht Regelungsgegenstand eines 
Flächennutzungsplanverfahrens. 

Im Anschluss an die Baufeldfreimachung 
werden vor Baubeginn die bisher nicht unter-
suchten Flächen des Plangebiets in einer 
Größenordnung von ca. 3,3 ha mittels geo-
magnetischer Prospektion untersucht und die 
weitere Vorgehensweise mit der GDKE abge-
stimmt. 

kein Beschluss erforderlich 
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Lfd. 
Nr. 

Einwender Kurzinhalt der Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 

4. Generaldirektion Kultu-
relles Erbe Rheinland-
Pfalz, Direktion Landes-
denkmalpflege  

 Hinweis, das sich im nordöstlichen Plangebiet 
ein Kulturdenkmal befindet, dass nicht beein-
trächtigt werden darf. 

 Hinweis, dass von einer Beeinträchtigung des 
Kulturdenkmals jedoch nicht auszugehen ist. 

Der Hinweis wird im Umweltbericht in Kapitel 
8.4.8 „Schutzgut kulturelles Erbe und sons-
tige Sachgüter“ redaktionell ergänzt und ist 
bei nachgeordneten Planungen zu berück-
sichtigen. 

kein Beschluss erforderlich 

5. Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Süd, 
Regionalstelle Wasser-
wirtschaft, Abfallwirt-
schaft und Bodenschutz 

 Hinweis auf den im Baugrundgutachten nachge-
wiesenen, erhöhten Zink-Gehalt in einer Misch-
probe, der teilweise den Prüfwert für die pla-
nungsrechtlich zulässige Wohnnutzung inkl. 
Kinderspielflächen überschreitet. 

 Empfehlung, hinsichtlich des Zink-Gehaltes wei-
tere Untersuchungen durchzuführen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men, sind jedoch nicht Regelungsgegen-
stand eines Flächennutzungsplanverfahrens 
und im Rahmen des nachgeordneten Bauge-
nehmigungsverfahrens zu berücksichtigen. 

kein Beschluss erforderlich 

 Hinweis, dass auf den Weinanbauflächen mit 
hohen Bodengehalten an Kupfer zu rechnen 
ist. 

 Empfehlung, eine Untersuchung der oberen 
60 cm im Bereich der geplanten Wohnnut-
zung durchzuführen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men, sind jedoch nicht Regelungsgegen-
stand eines Flächennutzungsplanverfahrens 
und abschließend im Rahmen des nachge-
ordneten Baugenehmigungsverfahrens zu 
prüfen. 

Gemäß Aussage des Sachverständigenbüros 
liegen die im Rahmen des Baugrundgutach-
ten ermittelten Kupfergehalte im Feststoff 
zwischen 16 und 74 mg/kg und sind dem-
nach unauffällig. Auch der tiefer anstehende 
Boden im Bereich des geplanten Wohnge-
biets zeigt vergleichbare Kupfergehalte im 
Feststoff und nicht nachweisbare Gehalte im 
Eluat. Es bedarf somit keiner Maßnahmen 
zum Bodenschutz im Bereich des geplanten 
Wohngebiets. 

kein Beschluss erforderlich 

9. Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz 

 Hinweis, dass für naturschutzfachliche Aus-
gleichsmaßnahmen möglichst keine landwirt-
schaftlichen Flächen beansprucht werden. 

 Empfehlung einer Kooperation mit der Stiftung 
Kulturlandschaft. 

Ein Teilausgleich erfolgt innerhalb des Ände-
rungsbereichs auf der in der Planzeichnung 
dargestellten Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft. Der darüber 
hinaus erforderliche Kompensationsbedarf 

kein Beschluss erforderlich 
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Lfd. 
Nr. 

Einwender Kurzinhalt der Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 

wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung durch Ausgleichsmaßnahmen außer-
halb des Änderungsbereiches ausgeglichen. 

Die Sicherung des Ausgleichs erfolgt durch 
vertragliche Vereinbarungen zwischen der 
Stiftung Biotopsystem Sandgebiete zwischen 
Mainz und Bingen und der Ortsgemeinde. Im 
Rahmen des Vertrages verpflichtet sich die 
Stiftung fachlich geeignete Grundstücke an-
zukaufen sowie die erforderlichen natur-
schutzfachlichen Entwicklungs- und Pflege-
maßnahmen durchzuführen und dauerhaft si-
cherzustellen. 

 Hinweis zur Umsetzung des 5 m breiten Grün-
streifens zwischen den landwirtschaftlichen Flä-
chen und dem Plangebiet. 

 Hinweis auf die einzuhaltenden Grenzabstände 
gemäß Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG) 
und die Zugänglichkeit der Flächen zur Pflege. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men, sind jedoch nicht Regelungsgegen-
stand des Flächennutzungsplanverfahrens 
und im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens zu berücksichtigen. 

Die vorgesehene Eingrünung des Plange-
biets ist im Bebauungsplan als Anpflanzflä-
chen festgesetzt und somit umzusetzen. Die 
erforderlichen Abstände gemäß LNRG wer-
den eingehalten. Die Pflege des Grünstrei-
fens erfolgt von den privaten Grundstücken 
aus. Ein Pflegeweg ist nicht erforderlich. 

kein Beschluss erforderlich 

11. Kreisverwaltung Mainz-
Bingen 

 Hinweis, dass ein Formalfehler vorliegt, da die 
der Auslegungszeitraum zu kurz bemessen 
wurde. Zudem fiel das Fristende auf einen Fei-
ertag. Die Offenlage ist zu wiederholen. 

Die Offenlage wurde im Zeitraum vom 
08.07.2022 bis einschließlich dem 
08.08.2022 wiederholt. 

kein Beschluss erforderlich 

 Hinweis, dass hinsichtlich der Planzeichnung 
die Gaulsheimer Straße im Änderungsbereich 
liegt, jedoch nicht in der Legende dargestellt ist. 

 Anregung, den Verfahrensvermerk zu vergrö-
ßern. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und die Planzeichnung redaktionell an-
gepasst. 

kein Beschluss erforderlich 
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Lfd. 
Nr. 

Einwender Kurzinhalt der Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 

 Hinweis, dass es keiner Ausfertigung des Flä-
chennutzungsplanes bedarf und der Ausferti-
gungsvermerk entsprechend entfallen kann. 

 Anregung, die Ökokontoflächen „Spelzenberg“ 
in der Planzeichnung als Fläche nach § 5 Abs. 2 
Nr. 10 BauGB darzustellen. 

Die Ökokontoflächen „Spelzenberg“ sind im 
wirksamen Flächennutzungsplan der VG 
Gau-Algesheim bereits als Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
dargestellt. Eine Darstellung im Zuge der Flä-
chennutzungsplanänderung ist demnach 
nicht erforderlich. 

kein Beschluss erforderlich 

 Hinweis auf die Rechts- und Betreuungsansprü-
che im Sinne des Kindertagesstättengesetzes. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men, sind jedoch nicht Regelungsgegen-
stand eines Flächennutzungsplanverfahrens. 

kein Beschluss erforderlich 

14. Deutsche Bahn AG  Bauliche Anlagen müssen in einem Abstand von 

mind. 6 m zur Gleismitte errichtet werden. 

Die in der 29. Flächennutzungsplanänderung 

dargestellten Bauflächen befinden sich in einer 

Entfernung zur Gleismitte von mind. 30 m. 

kein Beschluss erforderlich 

 Bei der Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungs-

anlagen in der Nähe der Gleise oder von Bahnüber-

gängen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass 

Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen 

sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vor-

täuschungen von Signalbildern nicht vorkommen. 

Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen, ist 

jedoch nicht Regelungsgegenstand eines Flächen-

nutzungsplanverfahrens. 

Aufgrund des Trassenverlaufs der Bahn in einer 

Troglage (Höhenlage ca. 8 m unter Höhenlage 

des Änderungsbereiches) und der dichten Gehölz-

bestände in den Böschungsbereichen der Bahn, 

ist das Plangebiet von den Gleisen aus nicht 

sichtbar. Darüber hinaus können aus den vorge-

sehenen Festsetzungen zur Gestaltung der Werbe-

anlagen im Rahmen des parallel laufenden Be-

bauungsplanverfahrens keine potenziellen visuel-

len Störungen in Richtung der Bahntrasse abge-

leitet werden. 

kein Beschluss erforderlich 

 Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen 

nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. 

Oberflächenwasser und sonstige Abwässer wer-

den nicht über Bahngrund abgeleitet. Es wurde 

ein Entwässerungskonzept erstellt, das mit der 

SGD Süd sowie dem AVUS abgestimmt wurde. 

kein Beschluss erforderlich 
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Lfd. 
Nr. 

Einwender Kurzinhalt der Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 

Gemäß dem Entwässerungskonzept wird das 
anfallende Niederschlagswasser aufgrund 
der geologischen Rahmenbedingungen im 
Plangebiet in ein zentrales Regenrückhalte-
becken im Norden des Geltungsbereiches 
eingeleitet. Der Ablauf aus dem Regenrück-
haltebecken wird im Bereich der Kreuzung 
„Gaulsheimer Straße / Am Bahnhof“ an den 
bestehenden Regenwasserkanal ange-
schlossen. 

 Hinsichtlich Wohnplanungen in der Nähe von lärm-

intensiven Verkehrswegen wird auf die Verpflichtung 

des kommunalen Planungsträgers hingewiesen, ak-

tive und passive Lärmschutzmaßnahmen zu prüfen 

und festzusetzen. 

Es wurde ein Schallgutachten erstellt, das Gegen-

stand der Offenlage sein wird. Im Rahmen des 

Gutachtens wurden schallschützende Maßnahmen 

definiert, die zu einer Verträglichkeit der geplan-

ten Nutzungen mit den bestehenden Schallimmis-

sionen führen. Diese wurden im parallel laufen-

den Bebauungsplan festgesetzt. 

kein Beschluss erforderlich 

Allgemeine Hinweise zu: 

 Abstandsflächen, 

 Bepflanzung von Grundstücken zur Gleisseite, 

 Bauarbeiten, 

 Einfriedung, 

 Kabel und Leitungen, 

 Einsatz von Baukränen und Bauwerkzeugen, 

 Betreten von Bahngelände, 

 Beschädigung und Verunreinigung 

der Bahnanlagen, 

 Haftungspflicht des Planungsträgers/Bauherrn. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, 

sind jedoch nicht Regelungsgegenstand eines Flä-

chennutzungsplanverfahrens und bei nachfolgen-

den Planungen zu berücksichtigen. 

kein Beschluss erforderlich 
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2. Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Beteiligungszeitraum erste Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB:  17.03.2022 bis einschließlich 15.04.2022 

Eingegangene Stellungnahmen:       Keine 

Wiederholung der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Zeitraum:  08.07.2022 bis einschließlich 08.08.2022 

Eingegangene Stellungnahmen:       4 

Nr. Einwender Schreiben vom …  
Eingang am … 

Abwägungsre-
levante Anre-
gungen 

Ohne abwä-
gungsrelevante 
Anregungen 

1.  Einwender 1  vom 19.07.2022 
am 20.07.2022 

X  

2.  Einwender 2  vom 21.07.2022 
am 21.07.2022 

X  

3.  Einwender 3  vom 22.07.2022 
am 22.07.2022 

X  

4.  Einwender 4  vom 08.08.2020 
am 08.08.2020 

X  
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Lfd. 
Nr. 

Einwender Kurzinhalt der Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 

1. Einwender 1   Der Einwender verweist auf das Finanzierungs-
modell zur Kreisstraße und bittet um Darstellung 
des aktuellen Sachstandes. 

Fragen zur Finanzierung sind nicht Rege-
lungsgegenstand eines Flächennutzungs-
planverfahrens. 

Die Finanzierung der neue Kreisstraße wird 
durch privatrechtliche Kostentragungsver-
träge zwischen dem privaten Erschließungs-
träger und den künftigen Grundstückseigen-
tümern sichergestellt. Die Details für den 
Ausbau der neuen Kreisstraße werden zuvor 
mit LBM und Kreis abgestimmt. Im Anschluss 
wird die neue Kreisstraße auf Grundlage des 
Erschließungsvertrags zwischen der Ortsge-
meinde und dem privaten Erschließungsträ-
ger gebaut. Nach Ausführung und Abnahme 
der neuen Kreisstraße durch die Gemeinde 
stellt die Gemeinde den Antrag auf Einstu-
fung als Kreisstraße. 

kein Beschluss erforderlich 

 Hinweis auf den überdimensionierten Straßen-
querschnitt der neuen K 11. 

 Bedenken hinsichtlich des passgenauen An-
schlusses der neuen K 11 an den Binger Weg. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men, sind jedoch nicht Regelungsgegen-
stand eines Flächennutzungsplanverfahrens 
und im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens zu berücksichtigen. 

Der gewählte Straßenquerschnitt der neuen 
K 11 mit einer Gesamtbreite von 11,5 m bein-
haltet einen 6,5 m breiten Fahrbahnbereich, 
beidseitige Fußwege mit einer Breite von je 
1,5 m sowie einen 2,0 m breiten Streifen mit 
Baumpflanzungen und Besucherstellplätzen. 
Der Straßenquerschnitt entspricht den ge-
setzlichen Vorgaben und wurde fachbehörd-
lich mit dem LBM abgestimmt. Der Fahrbahn-
bereich sowie die beidseitigen Fußwege der 
neuen K 11 entsprechen zudem im Wesentli-
chen dem Straßenquerschnitt des Binger 
Wegs. Durch den Anschluss an den Binger 
Weg entfällt lediglich der 2,0 m breite Streifen 

kein Beschluss erforderlich 
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Lfd. 
Nr. 

Einwender Kurzinhalt der Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 

mit Baumpflanzungen und Besucherstellplät-
zen. 

 Hinweise zu verkehrsrechtlichen Anordnungen 
auf der bestehenden Kreisstraße und der zu-
künftigen Verkehrsführung auf der K 11 sowie 
dem Binger Weg. 

Verkehrsplanerische Konzepte sowie ver-
kehrsrechtliche Anordnungen, wie z.B. ge-
schwindigkeitsreduzierende Maßnahmen 
sind nicht Regelungsgegenstand eines Flä-
chennutzungsplanverfahrens. 

kein Beschluss erforderlich 

 Hinweis, dass gemäß Schallgutachten die zu-
lässigen Immissionsrichtwerte für ein Wohnge-
biet im Bereich der neuen K 11 deutlich über-
schritten werden und demnach von den Grund-
stückseigentümern entsprechende Schall-
schutzmaßnahmen vorzusehen sind. 

Es wurde ein Schallgutachten erstellt, das 
fachbehördlich mit der SGD Süd abgestimmt 
wurde. Im Rahmen des Gutachtens wurden 
schallschützende Maßnahmen definiert, die 
zu einer Verträglichkeit der bestehenden und 
geplanten Nutzungen mit den vorhandenen 
und zu erwartenden Schallimmissionen füh-
ren. Diese werden im Bebauungsplan festge-
setzt. 

kein Beschluss erforderlich 

 Hinweis, dass das Schallgutachten nur auf Ba-
sis von Annahmen, Befragungen und Berech-
nungen erstellt wurde und keine aktiven Mes-
sungen durchgeführt wurden. 

 Die angegebenen Lärmbelastungen entspre-
chen nicht der Realität und sind etwas über-
spitzt dargestellt. 

Die Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-
SchV) sowie die Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA Lärm) fordern aus-
drücklich, die Schallimmissionen zu berech-
nen. Eine Schallpegelmessung eignet sich 
hierfür nicht, da die Messung immer von den 
jeweils gerade vorherrschenden Randbedin-
gungen abhängt (z.B. Witterungseinflüsse, 
Hintergrundgeräusche oder auch schwer er-
fassbare - auch längerfristige - zeitliche 
Schwankungen, z.B. der Verkehrsstärke) und 
demzufolge immer nur Momentaufnahmen 
an einzelnen Messorten zulässt. Die Metho-
dik und die Berechnungsgrundlagen sind 
dem Schallgutachten zu entnehmen. 

Den Berechnungen liegen Prognosedaten 
zugrunde, die im Sinne der Rechtssicherheit 
das Worst-Case-Szenario abbilden. Der 
Schallschutznachweis ist abschließend im 

kein Beschluss erforderlich 
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Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
zu erbringen. 

 Es sei nicht nachvollziehbar, warum hinter den 
Grundstücken Kempter Weg 5, 7 und 9 noch ein 
eingeschränktes Gewerbegebiet quasi ins 
Wohngebiet eingebracht wird. 

 Die Argumentation, Lärm aus dem bestehenden 
Gewerbegebiet zu reduzieren, ergibt sich nicht 
aus dem Gutachten. 

 Es sei zudem nicht nachvollziehbar, warum das 
Gutachten keine Betrachtung ohne diese 3 
Grundstücke beinhaltet. Bitte, dies im Gutach-
ten zu ergänzen. 

Die Planung entspricht dem Trennungs-
grundsatz des § 50 BImSchG. Demnach sind 
die für eine bestimmte Nutzung vorgesehe-
nen Flächen einander so zuzuordnen, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen auf die aus-
schließlich oder überwiegend dem Wohnen 
dienenden Gebiete, so weit wie möglich ver-
mieden werden. Gemäß den Rasterlärmkar-
ten des Schallgutachtens werden die Immis-
sionsrichtwerte für ein allgemeines Wohnge-
biet in diesem Bereich deutlich überschritten. 
Im Hinblick auf die Nutzungsverträglichkeit 
wird deshalb ein eingeschränktes Gewerbe-
gebiet ausgewiesen, das als Immissionspuf-
fer zwischen dem südlich angrenzenden Ge-
werbegebiet und der geplanten Wohnbebau-
ung fungiert. Zum Schutz der Wohnnutzung 
sind innerhalb des eingeschränkten Gewer-
begebietes nur solche Gewerbebetriebe zu-
lässig, die das Wohnen nicht wesentlich stö-
ren. Das Gutachten wurde fachbehördlich mit 
der SGD Süd Gewerbeaufsicht abgestimmt. 

kein Beschluss erforderlich 

 Hinweis, dass gemäß den vorliegenden Planun-
terlagen auf den Grundstücken des einge-
schränkten Gewerbegebiets Lärmschutzmaß-
nahmen zum Wohngebiet erforderlich sind, die 
jedoch nicht konkret im Gutachten benannt wer-
den. 

Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen 
sind bereits Bestandteil des Schallgutachtens 
und können den Kapiteln 5 sowie 6 entnom-
men werden. Die Schallschutzmaßnahmen 
werden zudem im Bebauungsplan festge-
setzt. 

kein Beschluss erforderlich 

 Hinweis, dass die in der Artenschutzrechtlichen 
Prüfung hinterlegten Annahmen und Aufnah-
men zum Plangebiet teilweise bereits seit Früh-
jahr 2019 überholt sind und nicht der Realität 
entsprechen. Dies sollte angepasst werden. 

Die Biotoptypenkartierung aus dem Jahr 
2017, die Gegenstand der Artenschutzrechtli-
chen Prüfung (Anlage 3) ist, wurde im Rah-
men des Artenschutzrechtlichen Fachbei-
trags Zauneidechse (Anlage 4) bei zwei Ge-
ländebegehungen im Jahr 2020 validiert und 

kein Beschluss erforderlich 
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aktualisiert. Wesentliche Veränderungen wur-
den berücksichtigt und die betroffenen Bio-
toptypen entsprechend angepasst. Eine An-
passung des Gutachtens ist demnach nicht 
erforderlich. 

2. Einwender 2  Die Anregungen des Einwenders betreffen folgende 
Aspekte: 

 Finanzierungsmodell neue K 11, 

 Straßenquerschnitt neue K 11, 

 Datengrundlage und Methodik des Schallgut-
achtens, 

 Schallschutzmaßnahmen, 

 Verkehrsrechtliche Anordnungen, 

 Biotoptypenkartierung. 

Diese Aspekte wurden bereits von Einwender 1 
hervorgebracht und in die Abwägung eingestellt. 
Hierzu wird auf die lfd. Nr. 1 verwiesen. 

siehe Abwägung lfd. Nr. 1 kein Beschluss erforderlich 

3. Einwender 3  Die Anregungen des Einwenders betreffen folgende 
Aspekte: 

 Finanzierungsmodell neue K 11, 

 Straßenquerschnitt neue K 11, 

 Datengrundlage und Methodik des Schallgut-
achtens, 

 Schallschutzmaßnahmen, 

 Verkehrsrechtliche Anordnungen, 

 Biotoptypenkartierung. 

Diese Aspekte wurden bereits von Einwender 1 
und 2 hervorgebracht und in die Abwägung einge-
stellt. Hierzu wird auf die lfd. Nr. 1 verwiesen. 

siehe Abwägung lfd. Nr. 1 kein Beschluss erforderlich 

4. Einwender 4   Hinweis, dass im Schallgutachten bei dem be-
stehenden Gewerbegebiet der Teil des Gewer-
begebietes mit Nutzungseinschränkungen nicht 
berücksichtigt wurde. 

Grundlage für die Beurteilung der bestehen-
den Vorbelastungen durch Gewerbelärmim-
missionen aus dem Gewerbegebiet I war die 
Aufnahme der bestehenden Gewerbebe-
triebe anhand von bestehenden Unterlagen 
und Betriebsbefragungen. 

kein Beschluss erforderlich 
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Mit Blick auf den zulässigen Störgrad im ein-
geschränkten Gewerbegebiet, wonach Ge-
werbebetriebe nur zulässig sind, wenn sie 
das Wohnen nicht wesentlich stören, haben 
die genehmigten Gewerbebetriebe dafür 
Sorge zu tragen, dass die gesetzlich vorge-
schriebenen Immissionsrichtwerte gemäß TA 
Lärm einhalten werden. 

 Hinsichtlich der Firma Schnell wurden nicht alle 
Schallquellen, wie z.B. die Tankstelle oder der 
Waschplatz, im Schallgutachten berücksichtigt. 

Es wurden alle Schallquellen, die dem Be-
trieb zuzuordnen sind, im Schallgutachten 
berücksichtigt. Zur schalltechnischen Beurtei-
lung wurden sämtliche Schallquellen zu zwei 
sogenannten Flächenschallquellen zusam-
mengefasst. Die Methodik und die Berech-
nungsgrundlagen sind dem Schallgutachten 
zu entnehmen. 

kein Beschluss erforderlich 

 Frage, warum das geplante Regenrückhaltebe-
cken an der vorgesehenen Stelle errichtet wer-
den soll. 

Aufgrund der geologischen Rahmenbedin-
gungen im Plangebiet ist zur Niederschlags-
wasserbewirtschaftung ein zentrales Regen-
rückhaltebecken (RBB) erforderlich. Der 
Standort des RRB ergibt sich aus der topo-
graphischen Situation im Plangebiet, wonach 
sich der Tiefpunkt des Gebietes im Norden 
befindet. 

kein Beschluss erforderlich 

 Frage, warum sich die Ausgleichsfläche im Nor-
den befindet und diese Fläche nicht als zusätzli-
ches Bauland verwendet wird. 

Durch die Planung werden Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten der Zauneidechse in An-
spruch genommen. Im Vorgriff auf die Um-
setzung der Planung ist deshalb die Umsied-
lung der Tiere und die Kompensation der be-
anspruchten Lebensräume erforderlich. Aus 
artenschutzrechtlicher Sicht stellen die Flä-
chen im Norden des Plangebiets einen opti-
mal aufwertbaren Lebensraum für Zau-
neidechsen dar. Darüber hinaus ist durch die 
direkte Nachbarschaft zum Eingriffsbereich 
ein hinreichender Biotopverbund gegeben. 

kein Beschluss erforderlich 
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 Hinweis, dass im Rahmen der Planung die 
Schmutz- und Staubimmissionen, die durch das 
Gewerbegebiet I entstehen, nicht betrachtet 
wurden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men, sind jedoch nicht Regelungsgegen-
stand eines Flächennutzungsplanverfahrens 
und im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens zu berücksichtigen. 

Die Betriebe im Gewerbegebiet I haben ge-
mäß Baugenehmigung dafür zu sorgen, dass 
die gesetzlich vorgeschriebenen Immissions-
werte eingehalten und erhebliche Belästigun-
gen oder erhebliche Nachteilen durch Lärm- 
oder Staubemissionen vermieden werden. 
Eine gesonderte Betrachtung ist nicht erfor-
derlich. 

kein Beschluss erforderlich 

Weitere Anregungen des Einwenders betreffen fol-
gende Aspekte: 

 Eingeschränktes Gewerbegebiet als Immissi-
onspuffer zum geplanten Wohngebiet. 

Diese Aspekte wurden bereits von Einwender 1, 2 
und 3 hervorgebracht und in die Abwägung einge-
stellt. Hierzu wird auf die lfd. Nr. 1 verwiesen. 

siehe Abwägung lfd. Nr. 1 kein Beschluss erforderlich 
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